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Vorwort

Mit dem Werk „Betriebsratsarbeit in der Praxis“ möchten wir Betriebsräten eine 
praxis nahe Hilfestellung in rechtlichen Fragen bieten. Diese haben zunehmend Ein-
gang in den Betriebsalltag und die mannigfaltigen Aufgaben des Betriebsrats und 
seiner Mitglieder gefunden, stellen sie jedoch immer wieder vor komplexe Fragen.

Es liegt im Wesen der Vertretung der Interessen der ArbeitnehmerInnen, dass man 
regelmäßig mit den Interessen des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin in Konflikt gerät. 
Als Mitglied eines Betriebsrats sind daher Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, 
Organisationstalent, Kennnisse über betriebliche Abläufe und Lebenserfahrung un-
verzichtbare Eigenschaften. Doch ist es in konfliktträchtigen Situationen genauso er-
forderlich, die eigenen Rechte bzw. rechtlichen Möglichkeiten zu kennen und sich 
auch der Grenzen des eigenen Spielraums bewusst zu sein. Nur dann ist die effektive 
Vertretung der Interessen der Belegschaft auch tatsächlich sichergestellt. Für die-
sen Bereich der Betriebsratsarbeit ist der Ratgeber gedacht. Er ist nicht – wie viele 
 andere juristische Ratgeber – von JuristInnen für JuristInnen geschrieben, sondern 
von  JuristInnen mit Praxisbezug für PraktikerInnen ohne einschlägige juristische Aus-
bildung. Anschauliche, nachvollziehbare und verständliche Formulierungen und Bei-
spiele waren uns daher ein besonderes Anliegen. Wir hoffen, dies ist uns gelungen. 

Wien, im Dezember 2017

 Walter Gagawczuk
 Susanne Haslinger
 Martin Müller

Kommentiert und bearbeitet von:

Walter Gagawczuk (Kapitel 1, 5, 6)
Susanne Haslinger (Kapitel 3, 4, 7)
Martin Müller (Kapitel 2)
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1

1. Allgemeines zum Auffinden der Rechtsquellen
Ziel dieses Buches ist es, die Mitglieder von Betriebsräten bei der Beantwortung der 
häufigsten und wichtigsten Rechtsfragen zu unterstützen. Alle Fragen, die sich in der 
Praxis stellen, können aber zweifellos nicht abgedeckt werden. Im Folgenden finden 
Sie daher einige Hinweise und Tipps, welche sonstigen Quellen und Unterlagen für 
den Betriebsrat sinnvoll sind bzw in einer Betriebsratsbibliothek nicht fehlen sollten. 

2. Die rechtlichen Grundlagen
Der Ausgangspunkt rechtlicher Beurteilungen sind die rechtlichen Grundlagen. Dies 
können Richtlinien der EU sein, Verfassungsgesetze, Gesetze, Verordnungen, Kol-
lektiverträge oder Betriebsvereinbarungen. Die wichtigste Rechtsquelle im Arbeits-
recht ist das Gesetz. Im Bereich der Arbeitsverfassung haben aber auch Verordnun-
gen, nämlich die Betriebsratsgeschäftsordnung (BRGO), die Betriebsratswahlordnung 
(BRWO), die Betriebsratsfondsverordnung (BRFV) und die Aufsichtsratsverordnung 
(ARV) wesentliche Bedeutung. 

Überblick über die bedeutendsten Gesetze im Arbeits- und Sozialrecht:

Gesetz Abkürzung wesentlicher Inhalt

Arbeitsverfassungs-
gesetz

ArbVG Grundlagen für Kollektivverträge und 
Betriebsvereinbarungen; Wahl, Organisa-
tionsrecht, Befugnisse und Rechtsstellung 
des Betriebsrats und anderer Organe der 
Arbeitnehmerschaft wie Zentralbetriebsrat, 
Betriebsversammlung etc 

Angestelltengesetz AngG Arbeitsbedingungen für Angestellte 
wie Ansprüche bei Dienstverhinderung, 
 Kündigung, Konkurrenzklauseln etc

Entgeltfortzahlungs-
gesetz

EFZG Entgeltfortzahlung bei Dienstverhinde-
rungen durch Krankheit, Arbeitsunfall für 
Arbeiter und Arbeiterinnen

Urlaubsgesetz UrlG Urlaub und Pflegefreistellung

Arbeitszeitgesetz AZG Normalarbeitszeit, Überstunden, Höchst-
arbeitszeiten, Ruhezeiten 

ArbeitnehmerInnen-
schutzgesetz

ASchG Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit (Gefahrenverhütung, Sicherheits-
vertrauensperson, Ausgestaltung von 
Arbeitsstätten und Arbeitsräumen, Schutz-
ausrüstung etc)

Mutterschutzgesetz MSchG Beschäftigungsverbote vor und nach der 
Entbindung, besonderer Kündigungsschutz, 
Anspruch auf Karenz und Teilzeit 
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1

Gesetz Abkürzung wesentlicher Inhalt

Berufsausbildungs-
gesetz

BAG Berufsausbildungsvorschriften für Lehrlinge

Allgemeines Sozial-
versicherungsgesetz 

ASVG Krankenversicherung, Unfallversicherung, 
Pensionsversicherung

Arbeitslosenversiche-
rungsgesetz

AlVG Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Weiter-
bildungsgeld, Altersteilzeitgeld

Eine kompakte Zusammenstellung der einschlägigen Gesetze in Buchform finden Sie 
in „Arbeitsrecht. Normensammlung für die betriebliche Praxis“ und in „Sozialrecht.
Normensammlung“ des ÖGB-Verlags. Ähnliche Werke gibt es vom Verlag Linde unter 
der Bezeichnung Kodex (zB KODEX Arbeitsrecht 2017/18). 

Eine digitale Möglichkeit, auf gesetzliche Bestimmungen sowie EU-Recht, Judikatur 
etc zuzugreifen, bietet das Rechtsinformationssystem (RIS) des Bundeskanzleramtes 
auf der Internetseite www.ris.bka.gv.at. Wird beispielsweise in einem Kollektivver-
trag auf § 23a AngG verwiesen, so kann man auf dieser Quelle relativ schnell unter 
>Bundesrecht< – >Bundesrecht konsolidiert< unter Eingabe der Abkürzung >AngG< 
und des Paragrafen >23a< die gesuchte Bestimmung abrufen (es handelt sich neben-
bei bemerkt um die Bestimmung zur Abfertigung alt). Der größte Vorteil des RIS be-
steht darin, dass die Bestimmungen immer in der (tages-)aktuell geltenden Form ab-
rufbar sind. 

Kollektivverträge findet man im Internet unter www.kollektivvertrag.at bzw auf der 
Homepage der jeweiligen Gewerkschaft. Zu den wichtigsten Kollektivverträgen gibt 
es auch Kommentare, wie etwa im ÖGB-Verlag zum Handelskollektivvertrag, zum 
Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft Österreich und zum Kollektivvertrag für Arbeits-
kräfteüberlassung, im Linde Verlag zu den Kollektivverträgen der Bauwirtschaft oder 
im Manz Verlag zu den Kollektivverträgen für das Hotel- und Gastgewerbe.

3. Lehrbücher, Ratgeber, Kommentare 
Manche gesetzlichen Bestimmungen sind gut lesbar und verständlich, viele jedoch 
nicht. Es empfiehlt sich daher, Lehrbücher, Kommentare, Ratgeber oder Ähnliches 
zurate zu ziehen. Dort erfährt man mehr über die Hintergründe der gesetzlichen Be-
stimmungen, bekommt Informationen, mit welchen anderen Regelungen die Bestim-
mungen in Bezug stehen, oder kann nachlesen, wie die Judikatur Fälle entschieden 
hat, deren Ergebnisse sich nicht eindeutig aus dem Gesetz ableiten lassen. 

Neben der bereits oben angeführten Normensammlung zum Arbeitsrecht sind fol-
gende Ratgeber und Kommentare des ÖGB-Verlags für Betriebsräte als juristische 
Basisliteratur empfehlenswert:

Titel des Buches Autor Inhalt

Arbeitsrecht Löschnigg Umfangreiche Darstellung des 
 gesamten Arbeitsrechts
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Titel des Buches Autor Inhalt

Arbeits verfassungs-
recht Band 2 und 3

Gahleitner/Mosler 
(Hrsg)

Kommentar der zentralen Bestim-
mungen des Arbeitsverfassungsrechts

Die Betriebs ratswahl Jabornegg/ 
Naderhirn/Trost

Kommentar zur Betriebsratswahl, 
Wahl des Zentralbetriebsrats, der 
 Konzernvertretung und anderer 
 Organe der Arbeitnehmerschaft

Leitfaden Betriebs-
vereinbarungen

Achitz/Fritsch/ 
Haslinger/Müller

Ratgeber zum Thema Betriebsverein-
barungen

Arbeitszeitgesetz Heilegger/Klein Kommentar zum Arbeitszeitrecht 

Der Aufsichtsrat Gagawczuk/ 
Gahleitner/ 
Leitsmüller/Preiss/
Schneller

Ratgeber für Arbeitnehmer-
vertreterInnen im Aufsichtsrat

Sehr hilfreich zum Einlesen in eine Materie sind auch Skripten. Hierzu können wir die 
sogenannten VÖGB-Skripten empfehlen, welche kostenlos und aktuell Informationen 
zum Arbeitsrecht, Sozialrecht und vielen anderen einschlägigen Themen für den Be-
triebsrat bieten (http://www.voegb.at/skripten). Überaus nützlich für die Betriebs-
ratsarbeit ist auch die Internetseite www.betriebsraete.at und hier insbesondere die 
Informationen unter dem Menüpunkt >Vertretungen<. 
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1. Allgemeines
Bereits 1919 wurde das erste Betriebsrätegesetz verabschiedet, in dem schon damals 
sehr wesentliche Rechte des Betriebsrats geregelt wurden. Auch nach der Wieder-
errichtung der Republik war die Schaffung eines Betriebsrätegesetzes weit oben auf 
der Agenda, weswegen dieses bereits 1947 verabschiedet wurde. Schließlich  wurde 
1973 das kollektive Arbeitsrecht in einem Gesetz, dem Arbeitsverfassungsgesetz 
(ArbVG), zusammengefasst. Der zugrunde liegende Gedanke der Schaffung von Be-
triebsräten war vor allem, der Belegschaft Mitwirkungsrechte an der Verwaltung des 
Betriebs zu geben. Diese Rechte übt der Betriebsrat als Organ der Belegschaft aus. 
Darüber  hinaus werden dem Betriebsrat als Kollektiv wie auch dem einzelnen Mitglied 
verschiedene Rechte verliehen, wie etwa der erhöhte Schutz vor Kündigung und Ent-
lassung. 

Der Betrieb bildet den sachlichen Rahmen der Mitbestimmung. Da der Begriff des Be-
triebs im ArbVG von anderen rechtlichen Betriebsbegriffen und auch vom allgemeinen 
Sprachgebrauch abweicht, ist ein Abschnitt der Definition dieses Begriffs gewidmet.

Die ArbeitnehmerInnen eines Betriebs bilden den persönlichen Rahmen der Mitbe-
stimmung. Daher ist es auch notwendig, zu definieren, wer Teil dieser Gruppe ist 
(Näheres dazu siehe 2.2.).

Schließlich gibt es unter den ArbeitnehmerInnen zwei Gruppen, die, wiewohl sie sehr 
viele gemeinsame Interessen haben, teilweise unterschiedliche Anforderungen an die 
Vertretung stellen. Eine Abgrenzung der Gruppen der ArbeiterInnen und der Ange-
stellten erfolgt in Abschnitt 2.3.

1.1. Betrieb
Der Betrieb ist der erste Ansatzpunkt für die Interessenvertretung und Mitbestim-
mung der ArbeitnehmerInnen. Auf den Begriff des Betriebs baut der gesamte Teil 
der „Betriebsverfassung“ im Arbeitsverfassungsgesetz auf. Ohne Betrieb gibt es 
auch keine Betriebsversammlung oder Betriebsratswahl. Daher ist es wichtig, zu 
klären, was genau mit „Betrieb“ gemeint ist. 

In unserem allgemeinen Sprachgebrauch verwenden wir die Begriffe Betrieb, Unter-
nehmen oder auch Firma oft für ein und dasselbe. In einem rechtlichen Zusammen-
hang – und so auch im Zusammenhang mit den Fragen rund um den Betriebsrat 
– müssen wir diese Begriffe jedoch streng voneinander trennen. Das Unternehmen 
ist im Grunde der Rechtsträger, der eine wirtschaftliche Tätigkeit, welcher Art auch 
immer, entfaltet. Das kann eine Einzelperson sein oder auch eine Gesellschaft, und 
selbst ein Verein kann ein Unternehmen betreiben. Die Firma ist hingegen lediglich 
die Bezeichnung, unter der das Unternehmen auftritt, also der im Firmenbuch einge-
tragene Name des Unternehmens. Beides ist nicht gleichbedeutend mit dem von uns 
gesuchten Begriff – dem Betrieb.

Ein Betrieb ist nach Definition des § 34 Abs 1 ArbVG „jede Arbeitsstätte, die eine 
organi satorische Einheit bildet, innerhalb der eine physische oder juristische Person 
oder eine Personengemeinschaft mit technischen oder immateriellen Mitteln die Er
zielung bestimmter Arbeitsergebnisse fortgesetzt verfolgt, ohne Rücksicht darauf, ob 
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Erwerbsabsicht besteht oder nicht“.

Das Gesetz versucht möglichst umfassend jede nur erdenkliche Variante eines Eigen-
tümers/einer Eigentümerin eines Betriebs abzubilden. Auch die eingesetzten Mittel 
können technisch oder sogar immateriell sein. Auch die Absicht, damit Gewinne zu 
erzielen, ist keine Voraussetzung für das Vorliegen eines Betriebs.

Das entscheidende Kriterium ist letztlich die organisatorische Einheit, in der die Er-
zielung bestimmter Arbeitsergebnisse fortgesetzt verfolgt wird. 

Unproblematisch wird diese Definition immer dort sein, wo ein Unternehmen  seine 
Tätigkeit in nur einer Arbeitsstätte entfaltet. Doch schon wenn mehrere getrennte 
Arbeitsstätten bestehen, wird sich die Frage stellen, ob jede dieser Arbeitsstätten für 
sich genommen auch einen eigenen Betrieb darstellt. 

Die Betriebseigenschaft ist dann gegeben, wenn eine Arbeitsstätte technisch, produk-
tionsmäßig und organisatorisch eine Einheit bildet, die auch ohne die übrigen Unter-
nehmensteile ein Arbeitsprodukt hervorbringt und somit nicht nur eine Ergänzung 
oder Fortsetzung einer anderen Arbeitsstätte bildet.1 

Die Abgrenzung ist nicht immer ganz einfach. Anhaltspunkte ergeben sich in der 
Organi sation, im Arbeitsprodukt und auch in der räumlichen Entfernung der einzel-
nen Arbeitsstätten zueinander. 

Für das Vorliegen einer organisatorischen Einheit ist weder firmen- noch gewerbe-
rechtliche Selbständigkeit erforderlich.2 Auch wenn ArbeitnehmerInnen von einer zu-
ständigen zentralen Stelle aus zugewiesen und von dort aus gelenkt werden, können 
getrennte Betriebe vorliegen.3

Beispiel: 
Das Unternehmen A betreibt eine Druckerei und in einem getrennten Haus eine Buch-
binderei. In der Buchbinderei werden nur Produkte verarbeitet, die in der eigenen 
Druckerei hergestellt wurden. Auch werden Druckerei und Buchbinderei von  einem 
Betriebsleiter geführt. Es liegt ein einheitlicher Betrieb vor, obwohl die Arbeits-
stätten voneinander getrennt sind.

Das Unternehmen B betreibt eine Druckerei und in einem getrennten Haus eine Buch-
binderei. Die Buchbinderei verarbeitet nicht nur die Produkte der eigenen Druckerei, 
sondern bietet ihre Leistungen auch außerhalb des Unternehmens an. Diese Aufträge 
von außen machen sogar einen bedeutenden Teil des Geschäfts aus. Druckerei und 
Buchbinderei haben jeweils einen eigenen Betriebsleiter, der in wichtigen Fragen der 
Betriebsführung selbständig Entscheidungen trifft. Druckerei und Buchbindere sind 
jeweils eigenständige Betriebe.

Einige Einzelfallentscheidungen können eine Orientierung dafür liefern, in welchen 
Fällen die Gerichte einen eigenständigen Betrieb angenommen haben und in welchen 
nicht.

1 Gahleitner in Gahleitner/Mosler, ArbVG II5 § 34 Rz 6.
2 VwGH 4.3.1987, 86/01/0109.
3 OGH 27.5.1986, 4 Ob 51/85.
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Entscheidung zu Zweigstellen der Österreichischen Nationalbank4

Der Charakter einer Zweiganstalt der Österreichischen Nationalbank als eigenständi-
ger Betrieb zeigt sich nicht nur in einer gewissen Autonomie, die in den Befugnissen 
und Verantwortlichkeiten ihres Leiters bezüglich der Sacherfordernisse (Betriebsmit-
tel) und zur Sicherung eines weitgehend unabhängigen Geschäftsablaufes zum Aus-
druck kommt. Auch zeigt sich dieser in der weitgehenden Selbständigkeit bei der be-
stimmungsgemäßen Geschäftsabwicklung (Ankauf von Edelmetallmünzen, Einlösung 
von Schecks) und – wenn auch mit sachlichen und ziffernmäßigen Beschränkungen –  
bei der Setzung von Hoheitsakten im Rahmen der Funktion der Österreichischen 
National bank als beliehenes Unternehmen. Da die Leiter der Zweigstellen befugt sind, 
eigenständige Entscheidungen zu treffen, sind die Zweistellen daher eigene Betriebe.

Entscheidung zu Autobahnmeistereien5

Um von einem Betrieb als Bestandteil eines Unternehmens sprechen zu können, muss 
einer organisatorischen Einheit ein gewisses Maß an Selbständigkeit, insbesondere in 
technischer Hinsicht, eingeräumt sein und ebenso muss das Ergebnis ihres Arbeits-
vorganges eine – wenn auch beschränkte – Abgeschlossenheit oder Unabhängigkeit 
von anderen Betriebsvorgängen aufweisen.

Den Autobahnmeistereien kommt ein konkreter sowohl sachlich als auch örtlich abge-
grenzter Wirkungsbereich zu. Ähnlich wie die Flugsicherungsstellen haben die Auto-
bahnmeistereien im Bereich der Straßenerhaltung einen eigenen, ergebnisorientier-
ten Bereich abzudecken, der nicht nur als unselbständiger Teil der Gesamtleistung 
„Straßenerhaltung“ betrachtet werden kann.

Insbesondere der Winterdienst, der mit einem ständig vorhandenen Personalstand 
und mit Maschinen erfolgt, deren Einsatz im Einzelfall keineswegs von der Zentrale 
vorgegeben, sondern vom jeweiligen Autobahnmeister angeordnet wird, ist ein wich-
tiges Indiz für eine ergebnisorientierte und abgeschlossene Organisationseinheit. 
Auch das Aufstellen und die Erneuerung von Verkehrszeichen, das Reparieren von 
Frostschäden oder die Ausbesserung von Leitschienen erfolgen in Eigenzuständigkeit 
der Autobahnmeistereien und nicht etwa erst auf zentrale Weisung hin. 

Dass einzelne Streckenteile, wie Brücken oder Tunnels, ausgenommen sind und von 
Spezialisten einer anderen Abteilung betreut werden, ändert nichts an der selbständi-
gen und abgeschlossenen übrigen Tätigkeit.

Entscheidung zu Tanklager6

Ein eigener Betrieb ist dann anzunehmen, wenn sein Produktprozess oder Geschäfts-
betrieb unabhängig von den anderen Teilen des Unternehmens vor sich geht und er 
nicht lediglich einen Hilfs- oder Ergänzungsbetrieb anderer Teile des Unternehmens 
darstellt. Ein Tanklager einer Erdölfirma, dessen wesentliche Funktion darin besteht, 
die gelagerten Produkte an die Kunden auszuliefern, und das keine eigene selb stän-
dige Leitung in technischer und wirtschaftlicher Beziehung hat, ist kein eigenständi-
ger Betrieb.

4 VwGH 28.9.1983, 2906/80, DRdA 1984, 161.
5 OGH 28.11.2007, 9 ObA 152/07d, sowie OGH 28.11.2007, 9 ObA 147/07v, DRdA 2009, 144 

[Mayr].
6 EA Klagenfurt 1.7.1985, Re 30/85, Arb 10.436.
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